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Digital Services Act: Regeln für unabhängige Audits

Gemäß dem Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) müssen unabhängige Prüfer mindestens 
einmal jährlich bewerten, wie die sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen die DSA-Verpflichtungen 
einhalten. Die Vorschriften für diese unabhängigen Audits hat die EU-Kommission im Oktober in einer delegierten 
Verordnung angenommen.

Die delegierte Verordnung ergänzt den DSA und 
legt die Schritte fest, die die benannten Diens-

te unternehmen müssen, um die Fähigkeiten und 
die Unabhängigkeit ihrer Prüfer zu überprüfen. Sie 
legt auch die wichtigsten Grundsätze fest, die die 
Prüfer bei der Durchführung der Audits anwenden 
sollten.

Die Prüfer sollen Vorlagen für die Erstellung der 
unabhängigen Audits und die sehr großen On-
line-Plattformen und Suchmaschinen Vorlagen für 
die Erstellung ihrer Umsetzungsberichte verwen-
den. Obligatorische Vorlagen sollen die Vergleich-
barkeit zwischen den Berichten der verschiedenen 
Dienste gewährleisten.

Audits sind ein Instrument der Rechenschafts-
pflicht und Teil der verschiedenen Transparenz- 

anforderungen des DSA. Die 19 im April 2023 
benannten Dienste sollten spätestens sechzehn 
Monate nach ihrer Benennung, das heißt Ende 
August 2024, einem ersten Audit unterzogen 
werden. Sie müssen der EU-Kommission und der 
zuständigen Behörde in ihrem Niederlassungsmit-
gliedstaat die Prüfberichte übermitteln und diese 
Berichte spätestens drei Monate nach Fertigstel-
lung des Berichts über die Durchführung der Prü-
fung auch veröffentlichen.

Die Kommission übermittelte die delegierte 
Verordnung an das Europäische Parlament und 
den Rat. Die Vorschriften treten innerhalb von drei 
Monaten in Kraft, wenn keine Einwände von den 
anderen Organen erhoben werden.
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EU-Kommission regelt Audits für sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen.
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Transparenzregister: BMF erinnert an Meldepflichten

Wie die Bundesrechtsanwaltskammer mitteilt, 
richtete sich das Schreiben des BMF unter an-
derem an sie, die Bundesnotarkammer und die 
Bundessteuerberaterkammer. Transparenzpflichtig 
sind nach § 20 I GwG juristische Personen des 
Privatrechts und eingetragene Personengesell-
schaften. Sie müssen die an der jeweiligen Rechts-
einheit wirtschaftlich Berechtigten ermitteln und 
dem Transparenzregister mitteilen. Auch Anwalts-
gesellschaften in den in § 20 I GwG genannten 
Rechtsformen sind hiervon betroffen.

Während nach der Rechtslage der Jahre 2017 

Im Oktober erinnerte das Bundesfinanzministerium (BMF) in einem Schreiben an die Kammern der rechts- und 
steuerberatenden Berufe an die gesetzlichen Mitteilungspflichten. Gesellschaften bestimmter Rechtsformen müs-
sen die hinter ihnen stehenden wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister melden. Durch eine Geset-
zesänderung wurden bestimmte Ausnahmen von der Meldepflicht inzwischen obsolet. 

bis 2022 zahlreiche Rechtseinheiten unter be-
stimmten Umständen nicht mitteilungspflichtig 
waren, bestehen seit einer Gesetzesänderung 
2021 umfassende Mitteilungspflichten. Zuletzt 
galten noch die gesetzlichen Eintragungsfristen, 
die inzwischen zu den folgenden Zeitpunkten ab-
gelaufen sind (§ 59 Abs. 8 GwG): 
– Aktiengesellschaft, SE, Kommanditgesellschaft 
auf Aktien: 31. März 2022 
– Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Ge-
nossenschaft, Europäische Genossenschaft oder 
Partnerschaft: 30. Juni 2022 

– in allen anderen Fällen (u. a. Kommanditge-
sellschaften und Vereine): 31. Dezember 2022. 

Falls die gesetzlichen Eintragungsfristen ver-
säumt wurden, kann das Bundesverwaltungsamt 
ein Bußgeld von bis zu 100.000 EUR verhängen 
und die Bußgeldentscheidung öffentlich bekannt-
machen. Dies kann teilweise noch vermieden wer-
den, wenn die Eintragung rechtzeitig nachgeholt 
wird. Um eine Meldung an das Transparenzregis-
ter vorzunehmen, muss man sich zwingend zuerst 
auf der Transparenzplattform (www.transparenz-
register.de) registrieren.                       chk
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